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I Besondere Vereinbarungen zum Rahmenvertrag 

1. Anmeldung

Der Versicherungsnehmer meldet die über diesen Vertrag versicherbaren Objekte mit einem 
Anmeldeformular zur Versicherung an. Für jede Anmeldung wird vom Versicherer ein Einzel-
versicherungsschein erstellt.

2. Versicherungsumfang

Den Einzelversicherungsscheinen liegen folgende Bedingungen zugrunde:

a) Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung durch Auftraggeber (ABN 2008)

b) Klauseln zu den ABN 2008 – gültig sind die Klauseln TK 5232, TK 5236, TK 5237, TK 5256, 
TK 5257, TK 5260, TK 5290, TK 5825, TK 5858, TK 5859, TK 5868, TK 5870 und TK 5877 

c) die nachstehenden Besonderen Vereinbarungen zur Bauleistungs-Versicherung.

Im Einzelfall können für die jeweilige Anmeldung zusätzliche Klauseln vereinbart 
werden.  

3. Beginn und Ende der Haftung

Die Haftung des Versicherers beginnt für jedes zur Versicherung angemeldete Objekt mit dem 
Einrichten der Baustelle, sofern die Anmeldung unverzüglich erfolgt. Erfolgt die Anmeldung 
nicht unverzüglich, beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tage des Einganges der 
Anmeldung bei DOMCURA AG. DOMCURA AG ist verpflichtet, die Anmeldung unverzüglich 
an die zuständige Geschäftsstelle der AXA weiterzuleiten.

Das Ende der Haftung des Versicherers richtet sich den gesetzlichen Bestimmungen, dem An-
trag und den unter Ziffer 2 genannten Bedingungen.

4. Prämie

Die Prämie wird aus den Versicherungssummen und den Prämiensätzen dieses Vertrages 
ermittelt.

5. Kündigung im Schadenfall

Beiden Parteien steht ein vorzeitiges Kündigungsrecht zu, wenn eine Einzelversicherung aus
Anlass eines Schadens gekündigt wird. Die Kündigung des Rahmenvertrages kann spätes-
tens einen Monat nach Kündigung der Einzelversicherung ausgeübt werden und wird nach 
einmonatiger Frist wirksam.

Die Einzelversicherungen, die beim Erlöschen des Rahmenvertrages noch nicht beendet sind,
bleiben bis zum jeweiligen Ablauf bestehen.

6. Schadenmeldungen

Sachschäden, die unter diesen Vertrag fallen, sind unverzüglich zu melden an

AXA Versicherung AG oder DOMCURA AG 
Verwaltungsdirektion Hannover Abt. KSH 
Schützenallee 5 Theodor-Heuss-Ring 49 
30519 Hannover 24113 Kiel  

Telefon: 0511/ 307-28057 Telefon: 0431 / 54 6 54 -196 
Telefax: 0511/ 307-28808 Telefax: 0431 / 54 6 54 - 285 

Email: ksh@domcura.de
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II Besondere Vereinbarungen zur Bauleistungsversicherung 

1. Versicherte und nicht versicherte Sachen

(zu Abschnitt A § 1 Nr. 1 a) ABN 2008)

Versichert sind alle Neubauten des allgemeinen Hochbaus, die der Versicherungsnehmer
während der Dauer dieses Vertrages ausführt, bzw. durch Subunternehmer ausführen lässt 
bis zu einem Neuwert von 5.000.000 EUR je Objekt.

Nicht unter diesen Vertrag fallen Ingenieurbauten, die keine Gebäude darstellen, z.B. Brü-
cken, Silos und Fernsehtürme sowie Tiefbauten, die nicht Teil eines Hochbaus sind.

2. Mitversicherung des Altbaurisikos (falls beantragt)

Die Mitversicherung des Altbaurisikos kann nach Vorlage eines Fragebogens beantragt wer-
den. Der Einschluss ist möglich nach Klausel TK 5155, TK 5180 oder TK 5181.

Bei Mitversicherung von Schäden durch Leitungswasser und Sturm an der Altbausubstanz 
gemäß Klausel TK 5180 oder TK 5181 wird nur dann Entschädigung geleistet, soweit aus ei-
ner anderen Versicherung kein Ersatz erlangt werden kann.

3. Diebstahl

(zu Abschnitt A § 2 Nr. 2 a) ABN 2008)

Bei Verlusten durch Diebstahl oder Einbruchdiebstahl wird Entschädigung geleistet für Teile, 
die mit dem Gebäude fest verbunden sind oder in geschlossenen Räumen, deren Türen mit 
Sicherheitsschloss gesichert und im Bereich des Kellers und Erdgeschosses von außen nicht
erreichbar sind oder in vergleichbar verschlossenen Containern aufbewahrt werden.

4. Glasbruch

(zu Klausel TK  5877)

Glasbruchschäden sind bis Bauende mitversichert, soweit aus einer anderen Versicherung
kein Ersatz erlangt werden kann.

5. Brand, Blitzschlag, Explosion

(zu Abschnitt A § 2 Nr. 2 b) ABN 2008)

Mitversichert sind Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion sowie durch Löschen
oder Niederreißen bei diesen Ereignissen, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner
Teile oder seiner Ladung sind mitversichert.

Der Versicherer leistet jedoch keine Entschädigung, soweit aus einer anderen Versicherung 
Ersatz erlangt werden kann.

Für die Mitversicherung der Altbausubstanz gelten Schäden durch Brand, Blitzschlag oder
Explosion nicht mitversichert.

6. Versicherungsort

(zu Abschnitt A § 4 ABN 2008)

Versicherungsort ist die jeweilige Baustelle innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.
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7. Unterversicherung

(zu Abschnitt A § 5 Nr. 3 ABN 2008

Sind bei der Anmeldung zur Versicherung die Versicherungssummen entsprechend den be-
dingungsgemäßen Bestimmungen gebildet worden, so werden die Bestimmungen über die 
Unterversicherung nicht angewendet.  Erweist sich in einem Versicherungsfall eine Versiche-
rungssumme als zu niedrig, so ist die AXA berechtigt, die Versicherungssumme aller versi-
cherten Sachen zu prüfen und alle zu niedrigen Versicherungssummen an den Versiche-
rungswert anzupassen. Die Neubilder der Versicherungssumme und die dadurch bedingte 
Prämienänderung werden rückwirkend wirksam.

8. Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe

(zu Abschnitt A § 7 Nr. 5 ABN 2008)

Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe sind mit 25.000 EUR auf erstes Risiko je Bauvorhaben prä-
mienfrei mitversichert. Das Feuerrisiko für Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe gilt mitversichert.

9. Baugrund und Bodenmassen

(zu Abschnitt A § 1 Nr. 2 e) und Abschnitt A § 6 Nr. 3 c) ABN 2008)

Versichert gelten der umgebende Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil 
der Bauleistung sind, wenn sie als Folge eines ersatzpflichtigen Schadens verlustig gehen 
oder so nachteilig verändert werden, ass Kosten zu ihrer Stabilisierung erforderlich werden, 
um den Kraftschluss zwischen Bauwerk, Baugrund und Bodenmassen wieder herzustellen.

Auf Erstes Risiko gelten diese bis 10.000 EUR versichert.

10. Schadensuchkosten

(zu Abschnitt A § 6 Nr. 3 a) und Abschnitt A § 7 Nr. 1 c) bb) ABN 2008)

Auf Erstes Risiko gelten Schadensuchkosten bis zu 10.000 EUR versichert.

11. Zusätzliche Aufräumungskosten

(zu Abschnitt A § 6 Nr. 3 b) und Abschnitt A § 7 Nr. 1 c) bb) ABN 2008)

Auf Erstes Risiko gelten zusätzliche Aufräumungskosten bis zu 10.000 EUR versichert.

12. Selbstbehalt

(zu Abschnitt A § 7 Nr. 9 ABN 2008)

Der nach Abschnitt A § 7 Nr. 1- 8 ABN 2008 ermittelte Betrag wird um einen Mindestselbstbe-
halt von 250 EUR je Schadenfall gekürzt.

Der Selbstbehalt je Schadenfall für die Klausel TK 5155 beträgt 20 %, mindestens 2.500 EUR. 

Der Selbstbehalt je Schadenfall für die Klausel TK 5180 beträgt 250 EUR.  
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13. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

(zu Abschnitt B § 7 ABN 2008)

Abschnitt B § 7 ABN 2008 gilt gestrichen und wird wie folgt ersetzt:

Endet der Versicherungsvertrag vor Eintritt des in Abschnitt B § 3, Nr. 2 ABN 2008 genannten 
(frühestens) Beendigungszeitpunktes oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder
von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prämie 
oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

Dem Versicherer steht nach § 39 VVG der Teil der Prämie zu, der dem vom Versicherer zeit-
anteilig getragenen Risiko entspricht. Die Höhe der anteiligen Prämie richtet sich nach dem 
Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 5 ABN 2008) des jeweiligen zum Zeitpunkt der vorzei-
tigen Vertragsbeendigung erreichten Bauleistungsstandes.

14. Makler

Der den Versicherungsvertrag betreuende Makler (siehe Titelblatt) wickelt den Geschäftsver-
kehr zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Versicherer ab und ist daher von dem 
Versicherer bevollmächtigt, Anzeigen, Willenserklärungen und Zahlungen entgegenzunehmen
und durch den Maklervertrag verpflichtet, diese unverzüglich an den Versicherer weiterzulei-
ten.
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III Prämientabelle zum Rahmenvertrag für Gebäudeneubauten   

1 Vorbemerkungen  

1.1 Versicherungsdauer Dauer der Baumaßnahme, maximal 24 Monate 

1.2 Mindestprämie 200,00 EUR je Anmeldung  

1.3 Selbstbehalt 250,00 EUR   

2 Prämientabelle 

2.1 Grundprämiensätze  

Sämtliche Neubauten des allgemeinen Hochbaues 
gemäß Rahmenvertrag      1,10 ‰ 

2.2 Prämiensätze für besonders zu versichernde ‰ der Versicherungssumme 
Sachen und Kosten  gemäß A § 5 Nr. 2 ABN 2008  

Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Wert      30,00 ‰ 

Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe (bis 25,000 EUR prämienfrei)   5,00 ‰ 

2.3 Versicherung auf Erstes Risiko ‰ der Versicherungssumme 
gemäß A § 6 Nr. 3 ABN 2008  

Baugrund und Bodenmassen  (bis 10.000 EUR prämienfrei) 13,80 ‰ 

Schadensuchkosten   (bis 10.000 EUR prämienfrei) 10,00 ‰ 

Zusätzliche Aufräumungskosten (bis 10.000 EUR prämienfrei)   6,90 ‰ 

2.4 Prämiensätze für besonders zu versichernde Gefahren ‰ der Versicherungssumme 
gemäß A §  5 Nr. 2 ABN 2008 

Diebstahl mit dem Gebäude verbundener Bestandteile Inklusive 

Brand, Explosion, Blitzschlag      Inklusive 

2.5 Zusatzprämie für besondere Baumaßnahmen ‰ aus den Kosten der be-  
sonderen Baumaßnahmen 

Pfahl-, Brunnen- und Senkkastengründung, Baugrundverbesserung      3,50 ‰ 

Baugrubenumschließung (Spundwände, Berliner Verbau, Schlitzwände u.ä.)   4,50 ‰ 

Wasserhaltung        6,00 ‰ 

Geklebte oder geschweißte wasserdruckhaltende Dichtung,       9,00 ‰ 
Wanne mit grundwasserhaltender Dichtung 
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Einschluss von Schäden durch außergewöhnliches Hochwasser    Inklusive 
gemäß Klausel TK 5260  

Verzicht auf Rückgriff gegen versicherte  Unternehmer und Subunternehmen    Inklusive 
gemäß Klausel TK 5868  

Entschädigung für zusätzliche Wiederbeschaffungskosten           von Fall zu Fall 
wie Überstunden etc. gemäß Abschnitt A § 7 Nr. 2 d) ABN 2008   

Erweiterung des Versicherungsortes gemäß Abschnitt A § 4 ABN 2008    Inklusive  

Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz gemäß Klausel TK 5155 (bis 50.000 EUR) 10,00 ‰  

Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz gem. Klausel TK 5155 (bis 150.000 EUR)    8,00 ‰  

Mitversicherung von Altbauten gegen Einsturz gem. Klausel TK 5155 über 150.000 EUR       von Fall zu Fall  

Altbausubstanz gem. Klausel TK 5180         1,00 ‰  

Altbausubstanz gem. Klausel TK 5181            von Fall zu Fall   

2.6 Prämiennachlass  

Vereinbarung eines 10 %-igen Selbstbehaltes            10 %   

2.7 Zuschlag für Verlängerung der Versicherungsdauer bis jeweils 12 Monate        10 %    

Die vorgenannten Prämien gelten zuzüglich gesetzlicher Versicherungsteuer (z. Zt. 19 %). 
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1. Versicherte Sachen

Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen für das im Versiche-
rungsvertrag bezeichnete Bauvorhaben (Neubau oder Umbau eines
Gebäudes einschließlich dazugehöriger Außenanlagen).

2. Zusätzlich versicherbare Sachen

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, sind zusätzlich versichert 

a) Medizinisch-technische Einrichtungen und Laboreinrichtungen;

b) Stromerzeugungsanlagen, Datenverarbeitungs- und sonstige selbst-
ständige elektronische Anlagen;

§ 1 Versicherte und nicht versicherte Sachen

Abschnitt A

Abschnitt B

Abschnitt A
c) Bestandteile von unverhältnismäßig hohem Kunstwert;

d) Hilfsbauten und Bauhilfsstoffe;

e) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Liefe-
rungen und Leistungen sind;

f) Altbauten, die nicht Bestandteil der Lieferungen und Leistungen
sind.

3. Nicht versicherte Sachen

Nicht versichert sind

a) Wechseldatenträger;

b) bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestandteile einzu-
bauende Einrichtungsgegenstände;

c) maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;

d) Baugeräte einschließlich Zusatzeinrichtungen wie Ausrüstungen,
Zubehör und Ersatzteile;

e) Kleingeräte und Handwerkzeuge;

f) Vermessungs-, Werkstatt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Signal-
und Sicherungsanlagen;

g) Stahlrohr- und Spezialgerüste, Stahlschalungen, Schalwagen und
Vorbaugeräte, ferner Baubüros, Baubuden, Baucontainer, Baubara-
cken, Werkstätten, Magazine, Labors und Gerätewagen;

h) Fahrzeuge aller Art;

i) Akten, Zeichnungen und Pläne;

j) Gartenanlagen und Pflanzen.

1. Versicherte Gefahren und Schäden

Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorhergesehen eintretende
Beschädigungen oder Zerstörungen von versicherten Sachen (Sachscha-
den).

Unvorhergesehen sind Schäden, die der Auftraggeber oder die beauf-
tragten Unternehmen oder deren Repräsentanten weder rechtzeitig vor-
hergesehen haben noch mit dem für die im Betrieb ausgeübte Tätigkeit
erforderlichen Fachwissen hätten vorhersehen können, wobei nur gro-
be Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

2. Zusätzlich versicherbare Gefahren und Schäden

Nur wenn dies besonders vereinbart ist, leistet der Versicherer Entschä-
digung für 

a) Verluste durch Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener ver -
sicherter Bestandteile;

b) Schäden durch Brand, Blitzschlag oder Explosion, Anprall oder
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

c) Schäden durch Gewässer und/oder durch Grundwasser, das durch
Gewässer beeinflusst wird, infolge von 

aa) ungewöhnlichem Hochwasser;

bb) außergewöhnlichem Hochwasser.

3. Nicht versicherte Schäden

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

a) Mängel der versicherten Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger
versicherter Sachen;

b) Verluste von versicherten Sachen, die nicht mit dem Gebäude fest
verbunden sind;

c) Schäden an Glas-, Metall- oder Kunststoffoberflächen sowie an Ober-
flächen vorgehängter Fassaden durch eine Tätigkeit an diesen
Sachen.

§ 2 Versicherte und nicht versicherte Gefahren und Schäden

IV  Allgemeine Bedingungen für die Bauleistungsversicherung 
     durch Auftraggeber (ABN 2008)

21003518 (1.08)

AXA Versicherung AG
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4. Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen keine
Entschädigung für Schäden

a) durch Vorsatz des Versicherungsnehmers oder dessen Repräsentan-
ten; 

b) durch normale Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit
und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;

Entschädigung wird jedoch geleistet, wenn der Witterungsschaden
infolge eines anderen entschädigungspflichtigen Schadens entstan-
den ist;

c) durch normale Wasserführung oder normale Wasserstände von
Gewässern;

d) durch nicht einsatzbereite oder ausreichend redundante Anlagen zur
Wasserhaltung; redundant sind die Anlagen, wenn sie die Funktion
einer ausgefallenen Anlage ohne zeitliche Verzögerung übernehmen
können und über eine unabhängige Energieversorgung verfügen;

e) während und infolge einer Unterbrechung der Arbeiten auf dem
Baugrundstück oder einem Teil davon von mehr als 3 Monaten;

f) durch Baustoffe, die durch eine zuständige Prüfstelle beanstandet
oder vorschriftswidrig noch nicht geprüft wurden;

g) durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution,
Rebellion, Aufstand;

h) durch Innere Unruhen;

i) durch Streik, Aussperrung und Verfügungen von hoher Hand;

j) durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

1. Versichert ist das Interesse des Versicherungsnehmers (Bauherr oder
sonstiger Auftraggeber).

2. Versichert ist das Interesse aller Unternehmer, die an dem Vertrag mit
dem Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer,
jeweils mit ihren Lieferungen und Leistungen.

3. Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder einem versicherten
Unternehmer in Zusammenhang mit einem entschädigungspflichtigen
Schaden zustehen, gehen auf den Versicherer, wenn nicht etwas ande-
res vereinbart ist, auch dann über, wenn sie sich gegen einen anderen
Versicherten richten.

Weiterhin gelten die Regelungen zum Übergang von Ersatzansprüchen.

Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versicherungsortes. Ver -
sicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlichen
Bereiche.

Soweit vereinbart, besteht Versicherungsschutz auch auf den Transportwe-
gen zwischen den im Versicherungsvertrag bezeichneten räumlich getrenn-
ten Bereichen.

1. Versicherungswert

a) Der Versicherungswert sind die endgültigen Herstellungskosten für
das gesamte versicherte Bauvorhaben einschließlich der Stunden-
lohnarbeiten, der Eigenleistungen des Bauherrn und des Neuwertes
der Baustoffe und Bauteile sowie hierfür anfallende Kosten für Anlie-
ferung und Abladen.

Ist die Versicherung von weiteren Sachen vereinbart, so ist deren Ver -
sicherungswert der Neuwert.

b) Ist der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt,
so ist die Umsatzsteuer einzubeziehen.

c) Nicht berücksichtigt werden 

aa) Grundstücks- und Erschließungskosten;

bb) Baunebenkosten, wie Makler-, Architekten- und Ingenieurgebüh-
ren, Finanzierungskosten und behördliche Gebühren.

2. Versicherungssumme 

Die Versicherungssumme ist der zwischen Versicherer und Versiche-
rungsnehmer im Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungs-
wert entsprechen soll. 

§ 5 Versicherungswert; Versicherungssumme; Unterversicherung

§ 4 Versicherungsort

§ 3 Versicherte Interessen

Zu Beginn des Versicherungsschutzes wird für die versicherten Lieferun-
gen und Leistungen eine vorläufige Versicherungssumme in Höhe des
zu erwartenden Versicherungswertes vereinbart.

Nach Ende des Versicherungsschutzes ist die Versicherungssumme auf
Grund eingetretener Veränderungen endgültig festzusetzen. Hierzu sind
dem Versicherer Originalbelege vorzulegen, z.B. die Schlussrechnung. 

Die endgültige Versicherungssumme hat dem Versicherungswert zu ent-
sprechen.

3. Unterversicherung

Unterversicherung besteht, wenn

a) die Versicherungssumme für Lieferungen und Leistungen ohne Ein-
verständnis des Versicherers nicht im vollen Umfang gebildet worden
ist;

b) für weitere versicherte Sachen der Versicherungswert zur Zeit des
Eintrittes des Versicherungsfalles höher als die Versicherungssumme
ist.

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens 

a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen
nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten
 halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht. 

b) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssum-
me je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwen-
dungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 

c) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr
oder anderer Institutionen, die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleis-
tung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Interes-
se erbracht werden.

d) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen erforderlichen Betrag
auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

2. Kosten für die Wiederherstellung von Daten 

a) Versichert sind Kosten für die Wiederherstellung von Daten des
Betriebssystems, welche für die Grundfunktion der versicherten
Sache notwendig sind, sofern der Verlust, die Veränderung oder die
Nichtverfügbarkeit der Daten infolge eines dem Grunde nach versi-
cherten Schadens an dem Datenträger eingetreten ist, auf dem diese
Daten gespeichert waren.

b) Andere Daten sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.

c) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versi-
cherte Sachen betragen zusammen höchstens die Versicherungssum-
me je vereinbarter Position.

3. Zusätzliche Kosten

Soweit vereinbart, sind über die Wiederherstellungskosten hinaus die
nachfolgend genannten Kosten bis zur Höhe der jeweils hierfür verein-
barten Versicherungssumme auf Erstes Risiko versichert. Die jeweils ver-
einbarte Versicherungssumme vermindert sich nicht dadurch, dass eine
Entschädigung geleistet wird.

a) Schadensuchkosten;

b) zusätzliche Aufräumungskosten für den Fall, dass infolge von Aufräu-
mungskosten die Versicherungssumme überschritten wird;

c) Baugrund und Bodenmassen, soweit sie nicht Bestandteil der Bau-
leistung sind.

1. Wiederherstellungskosten

a) Der Versicherer leistet Entschädigung in Höhe der Kosten, die aufge-
wendet werden müssen, um einen Zustand wiederherzustellen, der
dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Schadens technisch gleich-
wertig ist.

Der Zeitwert von Resten und Altteilen wird angerechnet.

Bei Totalschäden an versicherten Hilfsbauten und Bauhilfsstoffen leis-
tet der Versicherer Entschädigung für das Material nur in Höhe des
Zeitwertes.

§ 7 Umfang der Entschädigung

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Kosten
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b) Führt ein Mangel zu einem entschädigungspflichtigen Schaden, so
leistet der Versicherer Entschädigung unter Abzug der Kosten, die
zusätzlich aufgewendet werden müssen, damit der Mangel nicht
erneut entsteht.

c) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für

aa) Vermögensschäden; 

bb) Schadensuchkosten und zusätzliche Aufräumungskosten, soweit
nicht besondere Versicherungssummen vereinbart sind;

cc) Mehrkosten durch Änderung der Bauweise, durch Verbesserun-
gen gegenüber dem Zustand unmittelbar vor Eintritt des Scha-
dens, durch behelfsmäßige Maßnahmen oder durch Luftfracht.

2. Kosten der Wiederherstellung, die zu Lasten eines versicherten
Unternehmers gehen 

a) Bei Schäden, die zu Lasten eines versicherten Unternehmers gehen,
der die Bauleistung ausgeführt hat, leistet der Versicherer für die Kos-
ten für Wiederherstellung in eigener Regie des Unternehmers Ent-
schädigung ohne Zuschläge für

aa) Wagnis und Gewinn;

bb) nicht schadenbedingte Baustellengemeinkosten;

cc) allgemeine Geschäftskosten. 

Dies gilt auch für Eigenleistungen des Bauherrn.

b) Wird nach dem Leistungsverzeichnis abgerechnet, so werden 90 Pro-
zent der Preise ersetzt, die in dem Bauvertrag vereinbart oder auf
gleicher Grundlage ermittelt worden sind.

Durch diesen Prozentsatz ist der Ausschluss von Zuschlägen gemäß
Nr. 2 a) aa bis 2 a) cc berücksichtigt.

c) Unabhängig von den Preisen des Bauvertrages kann über die Wie-
derherstellungskosten nur mit Zustimmung des Versicherers abge-
rechnet werden, die jedoch erteilt werden muss, wenn der versicher-
te Unternehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

d) Soweit über Stundenlohnarbeiten unabhängig von den Preisen des
Bauvertrages abgerechnet werden kann, sind zu ersetzen

aa) die für die Baustelle geltenden tariflichen Stundenlöhne für Bau-,
Montage- und Werkstattarbeiten zuzüglich tariflicher Zulagen für
Erschwernis, Schmutzarbeit usw.;

bb) tarifliche Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und
Nachtarbeiten, soweit solche Zuschläge in den Herstellungskos-
ten enthalten sind und soweit der Ersatz dieser Kosten außer-
dem besonders vereinbart ist;

cc) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) aa und 2 d) bb, und
zwar in Höhe von 100 Prozent, wenn nicht ein anderer Satz ver-
einbart ist;

dd) notwendige und schadenbedingte Lohnnebenkosten, soweit sie
in der Versicherungssumme enthalten sind;

ee) übertarifliche Lohnanteile und Zulagen, soweit solche Kosten als
Teil der Herstellungskosten in der Versicherungssumme enthal-
ten sind;

ff) Zuschläge auf die Beträge gemäß Nr. 2 d) dd und 2 d) ee, auf
Beträge gemäß Nr. 2 d) dd jedoch nur, soweit sie lohnsteuer-
pflichtig sind; der Zuschlag beträgt 65 Prozent, wenn nicht ein
anderer Satz vereinbart ist.

e) Soweit ein versicherter Unternehmer über das Vorhalten eigener
Baugeräte für die Zeit ihres Einsatzes zwecks Beseitigung des Scha-
dens unabhängig von den Preisen des Bauvertrages abrechnen
kann, sind zu ersetzen

aa) 150 Prozent der mittleren Abschreibungs- und Verzinsungssätze
gemäß der durch den Hauptverband der Deutschen Bauindus-
trie herausgegebenen “Baugeräteliste” in ihrer jeweils neuesten
Fassung;

bb) entstandene Kosten für Betriebs- und Schmierstoffe.

Damit sind die Kosten für Abschreibung und Verzinsung sowie für
Reparaturen der Baugeräte abgegolten.

f) Soweit über Transporte unabhängig von den Preisen des Bauvertra-
ges abgerechnet werden kann, sind die angemessenen ortsüblichen
Kosten zu ersetzen. 

Mehrkosten für Eil- und Expressfrachten werden nur ersetzt, soweit
dies besonders vereinbart ist.

g) Für Stundenlohnarbeiten sind prüfungsfähige Unterlagen vorzule-
gen. Aus diesen Unterlagen müssen sich ergeben:

aa) Art, Zweck und Dauer jeder Arbeitsleistung;

bb) die Höhe der tariflichen Stundenlohnsätze;

cc) Art und Höhe etwaiger Lohnzulagen nach Nr. 2 d) aa und Lohn-
nebenkosten nach Nr. 2 d) dd;

dd) die Höhe der übertariflichen Löhne und Zulagen sowie der
Zuschläge für Überstunden, Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-
beit, soweit sie nach Nr. 2 d) bb und 2 d) ee entschädigungs-
pflichtig sind.

h) Durch die Zuschläge nach Nr. 2 d) cc sind abgegolten:

aa) Lohnabhängige Kosten, insbesondere für tarifliche und gesetzli-
che soziale Aufwendungen, sowie vermögenswirksame Arbeitge-
berzulagen;

bb) Kosten für Löhne und Gehälter aller Personen, die an der Wie-
derherstellung und Aufräumung nur mittelbar beteiligt sind; die
Arbeiten von Meistern und Polieren werden wie Stundenlohnar-
beiten gemäß Nr. 2 d) aa berücksichtigt;

cc) Kosten für die Beförderung von Personen zur Baustelle und
zurück, soweit sie nicht Lohnnebenkosten gemäß Nr. 2 d) dd
sind;

dd) alle sonstigen schadenbedingten Gemeinkosten, z. B. Bürokos-
ten;

ee) Kosten infolge betrieblicher Störungen und dergleichen;

ff) Kosten für Bauplatzanlagen, ferner für Nebenfrachten und für
Nebenstoffe in geringen Mengen;

gg) Kosten für das Vorhalten von Handwerkzeugen, Kleingeräten
und Gerüsten mit einer Arbeitsbühne bis zu 2 m Höhe;

hh) Kosten für Einrichtung und Betrieb der Werkstatt (einschließlich
Gehaltskosten) sowie für das Vorhalten der Werkstatteinrichtung;

ii) Aufwendungen für Verbrauchsstoffe in der Werkstatt.

3. Wiederherstellungskosten durch Lieferungen und Leistungen 
Dritter

a) Lieferungen und Leistungen Dritter kann der versicherte Unterneh-
mer für Material und in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Versi-
cherers auch sonst in Anspruch nehmen.

b) Unter dieser Voraussetzung leistet der Versicherer Entschädigung für
den Rechnungsbetrag in den vereinbarten Grenzen sowie außerdem
pauschal für schadenbedingte Geschäftskosten des versicherten
Unternehmers, und zwar bei einem Rechnungsbetrag

aa) bis zu 2.500 Euro in Höhe von 5 Prozent dieses Betrages;

bb) von mehr als 2.500 Euro in Höhe von 5 Prozent aus 2.500 Euro
zuzüglich 3 Prozent des Mehrbetrages.

4. Kosten der Wiederherstellung, die nicht zu Lasten eines versicher-
ten Unternehmers gehen

Bei Schäden, die nicht zu Lasten eines versicherten Unternehmers
gehen, der die Bauleistung ausgeführt hat, gelten als entschädigungs-
pflichtige Wiederherstellungskosten nur Aufwendungen für Lieferungen
und Leistungen Dritter, und zwar in dem Umfang, in dem die Rech-
nungsbeträge schadenbedingt und der Höhe nach angemessen sind.
Angemessen sind in der Regel die Sätze des Leistungsverzeichnisses. Ist
der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Mehr-
wertsteuer in die Entschädigung einzubeziehen.

5. Weitere Kosten

Weitere Kosten, die infolge eines ersatzpflichtigen Schadens über die
Wiederherstellungskosten hinaus aufgewendet werden müssen,
ersetzt der Versicherer im Rahmen der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssummen.

6. Grenze der Entschädigung

Grenze der Entschädigung ist jede der vereinbarten Versicherungssum-
men.

7. Entschädigungsberechnung bei Unterversicherung

Wenn Unterversicherung vorliegt, wird nur der Teil des nach Nr. 1 bis 6
ermittelten Betrages ersetzt, der sich zu dem ganzen Betrag verhält, wie
die Versicherungssumme zu dem Versicherungswert. Dies gilt nicht für
Versicherungssummen auf Erstes Risiko.

13



8. Entschädigungsberechnung bei grober Fahrlässigkeit 

Haben der Versicherungsnehmer oder seine Repräsentanten den Scha-
den grob fahrlässig herbeigeführt, wird die Entschädigung in einem der
Schwere des Verschuldens entsprechenden Verhältnis gekürzt.

9. Selbstbehalt

Der nach Nr. 1 bis 8 ermittelte Betrag wird je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt.

Entstehen mehrere Schäden, so wird der Selbstbehalt jeweils einzeln
abgezogen.

1. Fälligkeit der Entschädigung 

Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers
zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs abgeschlossen sind.

Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Scha-
dens den Betrag als Abschlagszahlung beanspruchen, der nach Lage
der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund
eine weitergehende Zinspflicht besteht:

a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach
Meldung des Schadens geleistet wird – ab Fälligkeit zu verzinsen;

b) der Zinssatz beträgt 4 Prozent;

c) die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1 und 2 a) ist der Zeitraum
nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt wer-
den kann.

4. Aufschiebung der Zahlung

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers
bestehen;

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versi-
cherungsnehmer oder seinen Repräsentanten aus Anlass dieses Versi-
cherungsfalles noch läuft.

5. Abtretung des Entschädigungsanspruches

Der Entschädigungsanspruch kann vor Fälligkeit nur mit Zustimmung
des Versicherers abgetreten werden. Die Zustimmung muss erteilt wer-
den, wenn der Versicherungsnehmer sie aus wichtigem Grund verlangt.

1. Feststellung der Schadenhöhe

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles ver-
langen, dass der Schaden in einem Sachverständigenverfahren festge-
stellt wird.

Ein solches Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere
Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung

Für das Sachverständigenverfahren gilt:

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen.
Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt hat, kann die ande-
re unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen in Text-
form auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird
der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Zugang der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Ver -
sicherungsnehmer auf diese Folge hinzuweisen.

b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen,
die Mitbewerber des Versicherungsnehmers ist oder mit ihm in dau-

§ 9 Sachverständigenverfahren

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

ernder Geschäftsverbindung steht, ferner keine Person, die bei Mit-
bewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Fest-
stellungen einen dritten Sachverständigen als Obmann. Die Rege-
lung unter b) gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes
durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen
nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den
Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt.

4. Feststellung

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeitpunkt, von
dem an der Sachschaden für den Versicherungsnehmer nach den
anerkannten Regeln der Technik frühestens erkennbar war;

b) den Umfang der Beschädigung und der Zerstörung, insbesondere

aa) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und
beschädigten versicherten Sachen mit deren Werten unmittelbar
vor dem Schaden sowie deren Neuwerten zur Zeit des Scha-
dens; 

bb) die für die Wiederbeschaffung oder Wiederherstellung in den
Zustand vor Schadeneintritt erforderlichen Kosten; 

cc) die Restwerte der vom Schaden betroffenen Sachen;

c) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.

5. Verfahren nach Feststellung

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien
gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sachverständigen vonei-
nander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann.
Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der
durch die Feststellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig.

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für
die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass
sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Auf-
grund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die
Entschädigung.

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche
Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen die Feststel-
lung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten
ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen beide Partei-
en je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des
Versicherungsnehmers nicht berührt.

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem
Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen
der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen Entschluss erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Ver -
sicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach sei-
ner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen in
Textform im Sinne des Satzes 1 stellt.

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Abs. 1, so
kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 19-21 VVG vom Vertrag zurück-
treten, kündigen oder eine Vertragsänderung vornehmen. Der Ver sicherer
kann nach § 21 Abs. 2 VVG auch leistungsfrei sein.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen, so sind gemäß § 20 VVG sowohl die Kenntnis und Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und Arglist des Versicherungsnehmers zu berück-
sichtigen.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag nach § 22 VVG wegen arglistiger
Täuschung anzufechten, bleibt unberührt.

§ 1 Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder seines 
Vertreters bis zum Vertragsschluss

Abschnitt B

14



1. Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in Nr. 3 zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie

Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen
eines Widerrufrechts – unverzüglich nach dem Zeitpunkt des vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu
zahlen.

Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertrags-
schluss, ist die erste oder einmalige Prämie unverzüglich nach Vertrags-
schluss zu zahlen.

Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1
oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst,
nachdem die Zahlung bewirkt ist.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers
oder von getroffenen Vereinbarungen ab, ist die erste oder einmalige
Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins
zu zahlen.

Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als ers-
te Prämie.

3. Folgen verspäteter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder 
Einmalprämie

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßge-
benden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, ist der Versicherer nach Maßgabe
des § 37 VVG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder auch leis-
tungsfrei.

4. Prämienberechnung

Die Prämie wird zunächst aus den vorläufigen und nach Ende des Ver -
sicherungsschutzes aus den endgültigen Versicherungssummen berech-
net. Ein Differenzbetrag ist nach zu entrichten oder zurück zu gewäh-
ren.

1. Ende des Vertrages

Der Vertrag endet mit dem Ende des Versicherungsschutzes.

2. Ende des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz endet 

a) mit der Bezugsfertigkeit oder

b) nach Ablauf von sechs Werktagen seit Beginn der Benutzung oder

c) mit dem Tage der behördlichen Gebrauchsabnahme.

Maßgebend ist der früheste dieser Zeitpunkte. Für Restarbeiten besteht
weiterhin Versicherungsschutz. 

Liegen vorstehende Voraussetzungen nur für eines von mehreren Bau-
werken oder für einen Teil eines Bauwerkes vor, so endet der Versiche-
rungsschutz für dieses von mehreren Bauwerken oder für diesen Teil
eines Bauwerkes.

Der Versicherungsschutz endet spätestens zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt. Vor Ende des Versicherungsschutzes
kann der Versicherungsnehmer die Verlängerung des Versicherungs-
schutzes beantragen.

3. Ende des Versicherungsschutzes für versicherte Unternehmer

Der Versicherungsschutz eines versicherten Unternehmers endet mit
dem Zeitpunkt, in dem die Bauleistung oder Teile davon abgenommen
werden oder nach dem Bauvertrag als abgenommen gelten oder in
dem der Auftraggeber in Abnahmeverzug gerät. 

Für Baustoffe und Bauteile endet der Versicherungsschutz abweichend
von Satz 1 einen Monat nach dem Ende des Versicherungsschutzes für
die zugehörige Bauleistung; das gleiche gilt für versicherte Hilfsbauten
und Bauhilfsstoffe. 

Der Versicherungsschutz endet jedoch spätestens mit dem in Nr. 2
genannten Zeitpunkt.

§ 3 Ende des Vertrages; Ende des Versicherungsschutzes

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes; Fälligkeit; Folgen verspäte-
ter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie;
Prämienberechnung

Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Ver -
sicherungsperiode fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb
des im Versicherungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen
Zeitraums bewirkt ist. Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung ergeben sich
aus § 38 VVG.

Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug,
ist der Versicherer berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstande-
nen Schadens zu verlangen.

1. Pflichten des Versicherungsnehmers

Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart wor-
den, hat der Versicherungsnehmer zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prä-
mie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges

Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere
Prämien, trotz wiederholtem Einziehungsversuch, nicht eingezogen
werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen.

Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünfti-
ge Prämien selbst zu übermitteln.

Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlage-
nen Lastschrifteinzug können dem Versicherungsnehmer in Rechnung
gestellt werden.

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den
vereinbarten Zahlungsterminen als gestundet.

Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in
Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode
oder wird es nach Beginn rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an
wegen arglistiger Täuschung nichtig, so gebührt dem Versicherer die Prä-
mie oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG.

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat vor Eintritt des Versicherungsfalles

aa) die notwendigen Informationen über die Eigenschaften oder
Veränderungen des Baugrundes und die Grundwasserverhältnis-
se einzuholen und zu beachten;

bb) eine gänzliche Unterbrechung der Arbeiten auf dem Baugrund-
stück oder eines Teils davon dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen;

cc) alle sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten einzuhal-
ten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer eine der genannten Obliegenhei-
ten, so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündi-
gung berechtigt. Eine Kündigung des Versicherers wird mit Zugang
wirksam.

2. Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles

a) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen;

bb) dem Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm
Kenntnis erlangt hat, unverzüglich – ggf. auch mündlich oder
telefonisch – anzuzeigen;

cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung – ggf. auch mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn
die Umstände dies gestatten;

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

§ 6 Ratenzahlung

§ 5 Lastschriftverfahren

§ 4 Folgeprämie
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dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minde-
rung, soweit für ihn zumutbar, zu befolgen; erteilen mehrere an
dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem
Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum
unverzüglich der Polizei anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der
abhanden gekommenen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Scha-
denstelle oder die beschädigten Sachen durch den Versicherer
freigegeben worden sind; sind Veränderungen unumgänglich,
sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B.
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichti-
gung durch den Versicherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede Auskunft –
auf Verlangen in Schriftform – zu erteilen, die zur Feststellung
des Versicherungsfalles oder des Umfanges der Leistungspflicht
des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang der Ent-
schädigungspflicht zu gestatten;

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren
Beschaffung ihm billigerweise zugemutet werden kann.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem
Dritten zu, so hat dieser die Obliegenheiten gemäß Nr. 2 a) ebenfalls
zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen und rechtlichen
Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2,
so ist der Versicherer nach Maßgabe der §§ 28 und 82 VVG leistungs-
frei.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch
für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versiche-
rers ursächlich ist.

Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne
vorherige Zustimmung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

Der Versicherungsnehmer hat jede Gefahrerhöhung, die ihm bekannt wird,
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn sie
ohne seinen Willen eintritt. Im Übrigen gelten die §§ 23 bis 27 VVG.
Danach kann der Versicherer zur Kündigung berechtigt sein, eine Vertrags-
änderung vornehmen oder auch leistungsfrei sein.

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interes-
ses erheblich, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versiche-
rungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die Herabsetzung der Ver -
sicherungssumme und der Prämie verlangen.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht
geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie bis
zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

1. Anzeigepflicht

Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert, ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung unver-
züglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und
die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht

Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr. 1), ist der
Versicherer nach Maßgabe des § 28 VVG zur Kündigung berechtigt
oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit
Zugang wirksam.

§ 11 Mehrere Versicherer

§ 10 Überversicherung

§ 9 Gefahrerhöhung

Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor dem Eintritt des
Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versiche-
rer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles,
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Ver-
sicherers ursächlich ist.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung

a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr
versichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen
den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Beste-
hen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtscha-
den, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet,
dass jeder für den Betrag aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm
nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann aber
im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Scha-
dens verlangen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei
demselben Versicherer bestehen.

Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen
Versicherungsverträgen Entschädigung für denselben Schaden, so
ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag in der
Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht
höher ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen,
aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem Vertrag in
Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus
allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung zu leisten ist,
als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht geschlossen, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögens-
vorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
nichtig.

Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er
von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung

Eine Mehrfachversicherung kann auf Verlangen des Versicherungsneh-
mers nach Maßgabe des § 79 VVG durch Aufhebung oder Herabset-
zung der Versicherungssumme des später geschlossenen Vertrages
beseitigt werden.

Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungs-
summe und Anpassung der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam,
zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

1. Rechte aus dem Vertrag

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen
Namen für das Interesse eines Dritten (Versicherten) schließen. Die Aus-
übung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungsneh-
mer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Ver -
sicherte den Versicherungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versiche-
rungsnehmer den Nachweis verlangen, dass der Versicherte seine
Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein
Interesse das Verhalten und die Kenntnis des Versicherten nur dann
zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist. Im Übrigen gilt § 47 VVG.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung
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1. Übergang von Ersatzansprüchen

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versi-
cherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatz-
anspruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei
Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Über-
gang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den
Schaden vorsätzlich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Siche-
rung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden
Form- und Fristvorschriften zu wahren und nach Übergang des Ersatz-
anspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Ver-
sicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, ist der Versicherer
nach Maßgabe des § 86 Abs. 2 VVG leistungsfrei.

1. Kündigungsrecht

Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragspartei-
en den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform
zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens einen Monat
nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen
sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperi-
ode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang
beim Versicherungsnehmer wirksam.

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Versicherer arglistig über Tatsachen, die für den Grund
oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht oder zu
täuschen versucht. 

Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Straf-
urteil gegen den Versicherungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversu-
ches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 als bewiesen.

1. Form

Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem
Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den Versicherer
bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in
Textform abzugeben.

Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versiche-
rers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als
zuständig bezeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Rege-
lungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unbe-
rührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder sei-
nes Namens dem Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwen-
dung.

§ 16 Anzeigen; Willenserklärungen; Anschriftenänderungen

§ 15 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

§ 14 Kündigung nach dem Versicherungsfall

§ 13 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungs-
nehmer abgegebene Erklärungen entgegenzunehmen betreffend

a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages;

b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Been-
digung;

c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und
während des Versicherungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer aus-
gefertigte Versicherungsscheine oder deren Nachträge dem Versiche-
rungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der
Versicherungsnehmer im Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem
Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzunehmen. Eine
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur
gegen sich gelten lassen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme
der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte.

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die
Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch ent-
standen ist und der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umstän-
den und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer ange-
meldet worden, zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen
Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des
Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen
Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO sowie § 215 VVG.

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 20 Anzuwendendes Recht

§ 19 Zuständiges Gericht

§ 18 Verjährung

§ 17 Vollmacht des Versicherungsvertreters
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(1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder den getroffenen Vereinbarungen ab, gilt die
Abweichung als genehmigt, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 2
erfüllt sind und der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats
nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

(2) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer bei Übermittlung des
Versicherungsscheins darauf hinzuweisen, dass Abweichungen als
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb
eines Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform
widerspricht. Auf jede Abweichung und die hiermit verbundenen
Rechtsfolgen ist der Versicherungsnehmer durch einen auffälligen
 Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer die Verpflichtungen nach Absatz 2 nicht erfüllt, gilt
der Vertrag als mit dem Inhalt des Antrags des Versicherungsnehmers
geschlossen.

(4) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherungsnehmer darauf verzich-
tet, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, ist unwirksam.

(1) Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer, soweit nach der Schwie-
rigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen, oder der Person
des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht,
nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu befragen und, auch unter
Berücksichtigung eines angemessenen Verhältnisses zwischen Bera-
tungsaufwand und der vom Versicherungsnehmer zu zahlenden Prämi-
en, zu beraten sowie die Gründe für jeden zu einer bestimmten Versi-
cherung erteilten Rat anzugeben.

Er hat dies unter Berücksichtigung der Komplexität des angebotenen
Versicherungsvertrags zu dokumentieren. Die Sätze 1 und 2 sind nicht
anzuwenden, wenn der Vertrag mit dem Versicherungsnehmer von
einem Versicherungsmakler vermittelt wird oder wenn es sich um einen
Vertrag im Fernabsatz im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bürger -
lichen Gesetzbuchs handelt.

(2) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer den erteilten Rat und
die Gründe hierfür klar und verständlich vor dem Abschluss des Ver-
trags in Textform zu übermitteln. Die Angaben dürfen mündlich über-
mittelt werden, wenn der Versicherungsnehmer dies wünscht oder
wenn und soweit der Versicherer vorläufige Deckung gewährt. In
 diesen Fällen sind die Angaben unverzüglich nach Vertragsschluss dem
Versicherungsnehmer in Textform zu übermitteln; dies gilt nicht, wenn
ein Vertrag nicht zustande kommt und für Verträge über vorläufige
Deckung bei Pflichtversicherungen.

(3) Der Versicherungsnehmer kann auf die Beratung und Dokumentation
nach Absatz 1 und 2 durch eine gesonderte schriftliche Erklärung ver-
zichten, in der er vom Versicherer ausdrücklich darauf hingewiesen
wird, dass sich ein Verzicht nachteilig auf seine Möglichkeit auswirken
kann, gegen den Versicherer einen Schadensersatzanspruch nach
Absatz 5 geltend zu machen.

(4) Die Verpflichtung nach Absatz1 Satz 1 besteht auch nach Vertrags-
schluss während der Dauer des Versicherungsverhältnisses, soweit für
den Versicherer ein Anlass für eine Nachfrage und Beratung des Versi-
cherungsnehmers erkennbar ist. Der Versicherungsnehmer kann im
Einzellfall auf eine Beratung durch schriftliche Erklärung verzichten.

(5) Verletzt der Versicherer eine Verpflichtung nach den Absätzen 1, 2 oder
4, ist er dem Versicherungsnehmer zum Ersatz des hierdurch entstehen-
den Schadens verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherer die
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(6) Die Absätze 1 bis 5 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko
im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Ver-
sicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden.

§ 6 Beratung des Versicherungsnehmers

§ 5 Abweichender Versicherungsschein

VVG

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und der
Zivilprozeßordnung (ZPO)

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer rechtzeitig vor Abgabe
von dessen Vertragserklärung seine Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 2 bestimmten Informationen in Text-
form mitzuteilen. Die Mitteilungen sind in einer dem eingesetzten Kom-
munikationsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu über-
mitteln. Wird der Vertrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers tele-
fonisch oder unter Verwendung eines anderen Kommunikationsmittels
geschlossen, das die Information in Textform vor der Vertragserklärung
des Versicherungsnehmers nicht gestattet, muss die Information unver-
züglich nach Vertragsschluss nachgeholt werden; dies gilt auch, wenn
der Versicherungsnehmer durch eine gesonderte schriftliche Erklärung
auf eine Information vor Abgabe seiner Vertragserklärung ausdrücklich
verzichtet.

(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit dem
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates
zum Zweck einer umfassenden Information des Versicherungsnehmers
festzulegen,

1. welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zum Versicherer, zur
angebotenen Leistung und zu den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen sowie zum Bestehen eines Widerrufsrechts, dem Versi-
cherungsnehmer mitzuteilen sind,

2. welche weiteren Informationen dem Versicherungsnehmer bei der
Lebensversicherung insbesondere über die zu erwartenden Leistun-
gen, ihre Ermittlung und Berechnung, über eine Modellrechnung
sowie über die Abschluss- und Vertriebskosten, soweit eine Verrech-
nung mit Prämien erfolgt, und über sonstige Kosten mitzuteilen
sind,

3. welche weiteren Informationen bei der Krankenversicherung, insbe-
sondere über die Prämienentwicklung und -gestaltung sowie die
Abschluss- und Vertriebskosten, mitzuteilen sind,

4. was dem Versicherungsnehmer mitzuteilen ist, wenn der Versicherer
mit ihm telefonisch Kontakt aufgenommen hat und

5. in welcher Art und Weise die Informationen zu erteilen sind.

Bei der Festlegung der Mitteilungen nach Satz 1 sind die vorge-
schriebenen Angaben nach der Richtlinie 92/49/EWG des Rates
vom 18. Juni 1992 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Direktversicherung (mit Ausnahme der Lebens-
versicherung) sowie zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG und
88/357/EWG (ABl. EG Nr. L 228 S. 1), der Richtlinie 2002/65/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September
2002 über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen an Verbrau-
cher und zur Änderung der Richtlinie 90/619/EWG des Rates und
der Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG (ABl. EG Nr. L 271 S. 16)
sowie der Richtlinie 2002/83/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 5. November 2002 über Lebensversicherungen (ABl.
EG Nr. L 345 S. 1) zu beachten.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 2 ist ferner zu bestimmen, was
der Versicherer während der Laufzeit des Vertrags in Textform mitteilen
muss; dies gilt insbesondere bei Änderungen früherer Informationen,
ferner bei der Krankenversicherung bei Prämienerhöhungen und hin-
sichtlich der Möglichkeit eines Tarifwechsels sowie bei der Lebensver -
sicherung mit Überschussbeteiligung hinsichtlich der Entwicklung der
Ansprüche des Versicherungsnehmers.

(4) Der Versicherungsnehmer kann während der Laufzeit des Vertrags
jederzeit vom Versicherer verlangen, dass ihm dieser die Vertragsbe-
stimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen in einer Urkunde übermittelt; die Kosten für die erste Übermittlung
hat der Versicherer zu tragen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Versicherungsverträge über ein Großrisiko
im Sinn des Artikels 10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Ver-
sicherungsvertragsgesetz nicht anzuwenden. Ist bei einem solchen Ver-
trag der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, hat ihm der Ver-
sicherer vor Vertragsschluss das anwendbare Recht und die zuständige
Aufsichtsbehörde in Textform mitzuteilen.

(1) Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung innerhalb von
zwei Wochen widerrufen. Der Widerruf ist in Textform gegenüber dem
Versicherer zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

(2) Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem folgende Unterla-
gen dem Versicherungsnehmer in Textform zugegangen sind:

§ 7 Information des Versicherungsnehmers

§ 8 Widerrufsrecht des Versicherungsnehmers
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1. der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die weiteren
Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 und

2. eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht und
über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die dem Versicherungsnehmer
seine Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen und die
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erklären ist,
sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf die Regelungen
des Absatzes 1 Satz 2 enthält.

Die Belehrung genügt den Anforderungen des Satzes 1 Nr. 2, wenn
das vom Bundesministerium der Justiz auf Grund einer Rechtsver-
ordnung nach Absatz 5 veröffentlichte Muster verwendet wird. Der
Nachweis über den Zugang der Unterlagen nach Satz 1 obliegt
dem Versicherer.

(3) Das Widerrufsrecht besteht nicht

1. bei Versicherungsverträgen mit einer Laufzeit von weniger als einem
Monat,

2. bei Versicherungsverträgen über vorläufige Deckung, es sei denn, es
handelt sich um einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1
und 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

3. bei Versicherungsverträgen bei Pensionskassen, die auf arbeitsver-
traglichen Regelungen beruhen, es sei denn, es handelt sich um
einen Fernabsatzvertrag im Sinn des § 312b Abs. 1 und 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs,

4. bei Versicherungsverträgen über ein Großrisiko im Sinn des Artikels
10 Abs. 1 Satz 2 des Einführungsgesetzes zum Versicherungsver-
tragsgesetz,

Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Versicherungsverträgen,
die von beiden Vertragsparteien auf ausdrücklichen Wunsch des
Versicherungsnehmers vollständig erfüllt sind, bevor der Versiche-
rungsnehmer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat.

(4) Im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist abwei-
chend von Absatz 2 Satz 1 nicht vor Erfüllung auch der in § 312e Abs.
1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs geregelten Pflichten.

(5) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates Inhalt und Gestaltung der
dem Versicherungsnehmer nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 mitzuteilenden
Belehrung über das Widerrufsrecht festzulegen.

(1) Wird bei einem auf eine bestimmte Zeit eingegangenen Versicherungs-
verhältnis im Voraus eine Verlängerung für den Fall vereinbart, dass
das Versicherungsverhältnis nicht vor Ablauf der Vertragszeit gekündigt
wird, ist die Verlängerung unwirksam, soweit sie sich jeweils auf mehr
als ein Jahr erstreckt.

(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen,
kann es von beiden Vertragsparteien nur für den Schluss der laufenden
Versicherungsperiode gekündigt werden. Auf das Kündigungsrecht
können sie einvernehmlich bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Die Kündigungsfrist muss für beide Vertragsparteien gleich sein; sie
darf nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als drei Monate
betragen.

(4) Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei Jahren
geschlossen worden ist, kann vom Versicherungsnehmer zum Schluss
des dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer
Frist von drei Monaten gekündigt werden.

(1) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Ver-
sicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine dem Versicherungsnehmer
gegenüber abzugebende Willenserklärung die Absendung eines einge-
schriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift
des Versicherungsnehmers. Die Erklärung gilt drei Tage nach der
Absendung des Briefes als zugegangen. Die Sätze 1 und 2 sind im Fall
einer Namensänderung des Versicherungsnehmers entsprechend anzu-
wenden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung in seinem Gewerbebe-
trieb genommen, ist bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung Absatz 1 Satz 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 13 Änderung von Anschrift und Name

§ 11 Verlängerung, Kündigung

(1) Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung
die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Entschluss des Versi-
cherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheb-
lich sind und nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat, dem
Versicherer anzuzeigen. Stellt der Versicherer nach der Vertragserklä-
rung des Versicherungsnehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im
Sinn des Satzes 1, ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur
Anzeige verpflichtet.

(2) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Absatz 1,
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten.

(3) Das Rücktrittsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versi-
cherungsnehmer die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig verletzt hat. In diesem Fall hat der Versicherer das Recht, den Ver-
trag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen.

(4) Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung
der Anzeigepflicht und sein Kündigungsrecht nach Absatz 3 Satz 2 sind
ausgeschlossen, wenn er den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen,
geschlossen hätte. Die anderen Bedingungen werden auf Verlangen
des Versicherers rückwirkend, bei einer vom Versicherungsnehmer
nicht zu vertretenden Pflichtverletzung ab der laufenden Versicherungs-
periode Vertragsbestandteil.

(5) Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Absätzen 2 bis 4 nur zu,
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in
Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen
hat. Die Rechte sind ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht
angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.

(6) Erhöht sich im Fall des Absatzes 4 Satz 2 durch eine Vertragsänderung
die Prämie um mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der
Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer Frist
kündigen.

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf die-
ses Recht hinzuweisen.

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlos-
sen, sind bei der Anwendung des § 19 Abs. 1 bis 4 und des § 21 Abs. 2
Satz 2 sowie Abs. 3 Satz 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters als auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers zu
berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die
Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur
berufen, wenn weder dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(1) Der Versicherer muss die ihm nach § 19 Abs. 2 bis 4 zustehenden Rech-
te innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt
mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der Verletzung der
Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht begründet,
Kenntnis erlangt. Der Versicherer hat bei der Ausübung seiner Rechte
die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; er darf
nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner Erklärung ange-
ben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 nicht verstrichen ist.

(2) Im Fall eines Rücktrittes nach § 19 Abs. 2 nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es sei
denn, die Verletzung der Anzeigepflicht bezieht sich auf einen
Umstand, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungs-
pflicht des Versicherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die
Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur Leistung
verpflichtet.

(3) Die Rechte des Versicherers nach § 19 Abs. 2 bis 4 erlöschen nach
Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Hat der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt, beläuft sich
die Frist auf zehn Jahre.

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzu-
fechten, bleibt unberührt.

§ 19 Anzeigepflicht

§ 22 Arglistige Täuschung

§ 21 Ausübung der Rechte des Versicherers

§ 20 Vertreter des Versicherungsnehmers
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(1) Der Versicherungsnehmer darf nach Abgabe seiner Vertragserklärung
ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen
oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne Einwilli-
gung des Versicherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder
gestattet hat, hat er die Gefahrerhöhung dem Versicherer unverzüglich
anzuzeigen.

(3) Tritt nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsnehmers
eine Gefahrerhöhung unabhängig von seinem Willen ein, hat er die
Gefahrerhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem Ver -
sicherer unverzüglich anzuzeigen.

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach § 23 Abs.
1, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündi-
gen, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Verpflichtung
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. Beruht die Verletzung
auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung
einer Frist von einem Monat kündigen.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 kann der
Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat
kündigen.

(3) Das Kündigungsrecht nach den Absätzen 1 und 2 erlischt, wenn es
nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der
Erhöhung der Gefahr ausgeübt wird oder wenn der Zustand wieder-
hergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

(1) Der Versicherer kann an Stelle einer Kündigung ab dem Zeitpunkt der
Gefahrerhöhung eine seinen Geschäftsgrundsätzen für diese höhere
Gefahr entsprechende Prämie verlangen oder die Absicherung der
höheren Gefahr ausschließen. Für das Erlöschen dieses Rechtes gilt 
§ 24 Abs. 3 entsprechend.

(2) Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10
Prozent oder schließt der Versicherer die Absicherung der höheren
Gefahr aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Ein -
haltung einer Frist kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungs-
nehmer in der Mitteilung auf dieses Recht hinzuweisen.

(1) Tritt der Versicherungsfall nach einer Gefahrerhöhung ein, ist der Ver -
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer
seine Verpflichtung nach § 23 Abs. 1 vorsätzlich verletzt hat. Im Fall
einer grob fahrlässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine
Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs -
nehmer.

(2) In den Fällen einer Gefahrerhöhung nach § 23 Abs. 2 und 3 ist der Ver-
sicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall spä-
ter als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige
dem Versicherer hätte zugegangen sein müssen, es sei denn, dem Ver-
sicherer war die Gefahrerhöhung zu diesem Zeitpunkt bekannt. Er ist
zur Leistung verpflichtet, wenn die Verletzung der Anzeigepflicht nach
§ 23 Abs. 2 und 3 nicht auf Vorsatz beruht; im Fall einer grob fahrlässi-
gen Verletzung gilt Absatz 1 Satz 2.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 Satz 1 ist der Versicherer zur
Leistung verpflichtet,

1. soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Ver-
sicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war, oder

2. wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die
Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht
erfolgt war.

Die §§ 23 bis 26 sind nicht anzuwenden, wenn nur eine unerhebliche
Erhöhung der Gefahr vorliegt oder wenn nach den Umständen als verein-
bart anzusehen ist, dass die Gefahrerhöhung mitversichert sein soll.

§ 27 Unerhebliche Gefahrerhöhung

§ 26 Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung

§ 25 Prämienerhöhung wegen Gefahrerhöhung

§ 24 Kündigung wegen Gefahrerhöhung

§ 23 Gefahrerhöhung

(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom Versiche-
rungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versi-
cherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines
Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne
Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die Verletzung beruht
nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit.

(2) Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom
Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit nicht
zur Leistung verpflichtet ist, ist er nur leistungsfrei, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des
Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der
Versicherungsnehmer.

(3) Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.

(4) Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers nach
Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch gesonderte
Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat.

(5) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer
vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist unwirksam.

(1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den
Vorschriften dieses Abschnittes zum Rücktritt oder zur Kündigung
berechtigt ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen
vor, auf die sich die Versicherung bezieht, steht dem Versicherer das
Recht zum Rücktritt oder zur Kündigung für den übrigen Teil nur zu,
wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versicherer den Ver-
trag unter den gleichen Bedingungen nicht geschlossen hätte.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung bezüglich eines Teils der Gegenstände oder Personen Gebrauch,
ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis
bezüglich des übrigen Teils zu kündigen. Die Kündigung muss spätes-
tens zum Schluss der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher
der Rücktritt oder die Kündigung des Versicherers wirksam wird.

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer
Verletzung der Vorschriften über die Gefahrerhöhung ganz oder teil-
weise leistungsfrei ist, nur bezüglich eines Teils der Gegenstände oder
Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, ist auf die Leis-
tungsfreiheit Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Wird die einmalige oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, ist
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rücktritt
vom Vertrag berechtigt, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die
Nichtzahlung nicht zu vertreten.

(2) Ist die einmalige oder die erste Prämie bei Eintritt des Versicherungsfal-
les nicht gezahlt, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, es
sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten. Der Versicherer ist nur leistungsfrei, wenn er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.

(1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer
dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zah-
lungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. Die
Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die rückständigen Beträge der
Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen
angibt, die nach den Absätzen 2 und 3 mit dem Fristablauf verbunden
sind; bei zusammengefassten Verträgen sind die Beträge jeweils
getrennt anzugeben.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach Fristablauf ein und ist der Versicherungs-
nehmer bei Eintritt mit der Zahlung der Prämie oder der Zinsen oder
Kosten in Verzug, ist der Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

§ 38 Zahlungsverzug bei Folgeprämie

§ 37 Zahlungsverzug bei Erstprämie

§ 29 Teilrücktritt, Teilkündigung, teilweise Leistungsfreiheit

§ 28 Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit
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(3) Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit der Zahlung
der geschuldeten Beträge in Verzug ist. Die Kündigung kann mit der
Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit Frist-
ablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeit-
punkt mit der Zahlung in Verzug ist; hierauf ist der Versicherungsneh-
mer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Kündigung wird
unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats
nach der Kündigung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbun-
den worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristablauf die Zahlung
leistet; Absatz 2 bleibt unberührt.

(1) Im Fall der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der
Versicherungsperiode steht dem Versicherer für diese Versicherungs -
periode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht,
in dem Versicherungsschutz bestanden hat. Wird das Versicherungsver-
hältnis durch Rücktritt auf Grund des § 19 Abs. 2 oder durch Anfech-
tung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, steht dem
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- oder
Anfechtungserklärung zu. Tritt der Versicherer nach § 37 Abs. 1 zurück,
kann er eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 16, kann der Versicherungs-
nehmer den auf die Zeit nach der Beendigung des Versicherungsver-
hältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit
aufgewendeten Kosten zurückfordern.

(1) Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie,
ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines
Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit sofortiger
 Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der
Erhöhung, kündigen. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung
muss dem Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem
 Wirksamwerden der Erhöhung der Prämie zugehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn der Versicherer auf Grund einer
Anpassungsklausel den Umfang des Versicherungsschutzes vermindert,
ohne die Prämie entsprechend herabzusetzen.

(1) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von
rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versicherung für fremde Rech-
nung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versicherten zu berück-
sichtigen.

(2) Die Kenntnis des Versicherten ist nicht zu berücksichtigen, wenn der
Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder ihm eine recht-
zeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht möglich
oder nicht zumutbar war. Der Versicherer braucht den Einwand, dass
der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen worden ist,
nicht gegen sich gelten zu lassen, wenn der Versicherungsnehmer den
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei Vertrags-
schluss dem Versicherer nicht angezeigt hat, dass er den Vertrag ohne
Auftrag des Versicherten schließt.

(1) Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interes-
ses (Versicherungswert) erheblich, kann jede Vertragspartei verlangen,
dass die Versicherungssumme zur Beseitigung der Überversicherung
unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung
herabgesetzt wird.

(2) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus
der Überversicherung einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu ver-
schaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu
dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden
Umständen Kenntnis erlangt.

(1) Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver-
sichert, ist verpflichtet, jedem Versicherer die andere Versicherung
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer
und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 77 Mehrere Versicherer

§ 74 Überversicherung

§ 47 Kenntnis und Verhalten des Versicherten

§ 40 Kündigung bei Prämienerhöhung

§ 39 Vorzeitige Vertragsbeendigung

(2) Wird bezüglich desselben Interesses bei einem Versicherer der entge-
hende Gewinn, bei einem anderen Versicherer der sonstige Schaden
versichert, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(1) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr ver -
sichert und übersteigen die Versicherungssummen zusammen den Ver-
sicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der
Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der ande-
ren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Mehrfachver -
sicherung), haften die Versicherer in der Weise als Gesamtschuldner,
dass jeder Versicherer den von ihm nach dem Vertrag zu leistenden
Betrag zu zahlen hat, der Versicherungsnehmer aber insgesamt nicht
mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßga-
be der Beträge verpflichtet, die sie dem Versicherungsnehmer nach
dem jeweiligen Vertrag zu zahlen haben. Ist auf eine der Versicherun-
gen ausländisches Recht anzuwenden, kann der Versicherer, für den
das ausländische Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen
Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen, wenn er selbst nach
dem für ihn maßgeblichen Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist.

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der
Absicht vereinbart, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvor-
teil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag
 nichtig; dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu
dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis
erlangt.

(1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachver-
sicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehr-
fachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass der später
geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter
verhältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabge-
setzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist.

(2) Absatz 1 ist auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung
dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der mehreren Versiche-
rungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind in diesem Fall
die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer
nur die verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und
der Prämien verlangen.

(1) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet,
wenn das versicherte Interesse bei Beginn der Versicherung nicht
besteht; dies gilt auch, wenn das Interesse bei einer Versicherung, die
für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse
genommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine ange-
messene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg,
steht dem Versicherer die Prämie zu, die er hätte beanspruchen kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis
erlangt hat.

(3) Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der
Absicht versichert, sich dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil
zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer steht die Prämie
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründen-
den Umständen Kenntnis erlangt.

(1) Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsätzlich den Versicherungsfall herbeiführt.

(2) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig
herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden
Verhältnis zu kürzen.

(1) Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt des Versicherungsfalles nach
Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu
 sorgen.

§ 82 Abwendung und Minderung des Schadens

§ 81 Herbeiführung des Versicherungsfalles

§ 80 Fehlendes versichertes Interesse

§ 79 Beseitigung der Mehrfachversicherung

§ 78 Haftung bei Mehrfachversicherung
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(2) Der Versicherungsnehmer hat Weisungen des Versicherers, soweit für
ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen einzuholen, wenn die
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungsver-
trag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, hat der Ver -
sicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Ermessen zu handeln.

(3) Bei Verletzung einer Obliegenheit nach den Absätzen 1 und 2 ist der
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsneh-
mer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im Fall einer grob fahr -
lässigen Verletzung ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers ent-
sprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorlie-
gen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

(4) Abweichend von Absatz 3 ist der Versicherer zur Leistung verpflichtet,
soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für die Feststellung des
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der
 Leistungspflicht ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungs-
nehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

(1) Der Versicherer hat Aufwendungen des Versicherungsnehmers nach 
§ 82 Abs. 1 und 2, auch wenn sie erfolglos bleiben, insoweit zu er -
statten, als der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für
geboten halten durfte. Der Versicherer hat den für die Aufwendungen
erforderlichen Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzu-
schießen.

(2) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch
den Aufwendungsersatz nach Absatz 1 entsprechend kürzen.

(3) Aufwendungen des Versicherungsnehmers, die er gemäß den Weisun-
gen des Versicherers macht, sind auch insoweit zu erstatten, als sie
zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme
übersteigen.

(4) Bei der Tierversicherung gehören die Kosten der Fütterung und der
Pflege sowie die Kosten der tierärztlichen Untersuchung und Behand-
lung nicht zu den vom Versicherer nach den Absätzen 1 bis 3 zu erstat-
tenden Aufwendungen.

(1) Der Versicherer hat dem Versicherungsnehmer die Kosten, die durch
die Ermittlung und Feststellung des von ihm zu ersetzenden Schadens
entstehen, insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den Umständen
nach geboten war. Diese Kosten sind auch insoweit zu erstatten, als sie
zusammen mit der sonstigen Entschädigung die Versicherungssumme
übersteigen.

(2) Kosten, die dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sach-
verständigen oder eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht
zu erstatten, es sei denn, der Versicherungsnehmer ist zu der Zuzie-
hung vertraglich verpflichtet oder vom Versicherer aufgefordert wor-
den.

(3) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch
den Kostenersatz entsprechend kürzen.

(1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Drit-
ten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer über, soweit der Versi-
cherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil
des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.

(2) Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur
Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der gel-
tenden Form- und Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durch-
setzung durch den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken.

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob fahr-
lässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, sei-
ne Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungs -
nehmer.

(3) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen eine
Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft
lebt, kann der Übergang nach Absatz 1 nicht geltend gemacht werden,
es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verursacht.

§ 86 Übergang von Ersatzansprüchen

§ 85 Schadensermittlungskosten

§ 83 Aufwendungsersatz

(1) Wird die versicherte Sache vom Versicherungsnehmer veräußert, tritt an
dessen Stelle der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums
aus dem Versicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflichten
des Versicherungsnehmers ein.

(2) Der Veräußerer und der Erwerber haften für die Prämie, die auf die zur
Zeit des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode entfällt,
als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer muss den Eintritt des Erwerbers erst gegen sich gelten
lassen, wenn er hiervon Kenntnis erlangt hat.

(1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber einer versicherten Sache
das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem
Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht
innerhalb eines Monats ab der Kenntnis des Versicherers von der Ver -
äußerung ausgeübt wird.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofortiger
Wirkung oder für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode zu
kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Erwerbers vom
Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats ab Erlangung der
Kenntnis, ausgeübt wird.

(3) Im Fall der Kündigung des Versicherungsverhältnisses nach Absatz 1
oder Absatz 2 ist der Veräußerer zur Zahlung der Prämie verpflichtet;
eine Haftung des Erwerbers für die Prämie besteht nicht.

(1) Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer oder Erwerber
unverzüglich anzuzeigen. Ist die Anzeige unterblieben, ist der Versiche-
rer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall später als
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Ver-
sicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit dem Ver-
äußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht geschlossen
 hätte.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 2 ist der Versicherer zur Leistung ver-
pflichtet, wenn ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war,
zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen, oder wenn zur Zeit
des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des
Versicherers abgelaufen war und er nicht gekündigt hat.

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsver-
mittlung ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Ver-
sicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für
Klagen gegen den Versicherungsnehmer ist dieses Gericht ausschließ-
lich zuständig.

(2) § 33 Abs. 2 der Zivilprozessordnung ist auf Widerklagen der anderen
Partei nicht anzuwenden.

(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den Fall,
dass der Versicherungsnehmer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Geset-
zes verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. Januar
und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um welche die
Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen
oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptfi-
nanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten
Kalendertag des betreffenden Halbjahrs.

(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basis-zinssatz unverzüg-
lich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bundesan-
zeiger bekannt.

§ 95 Veräußerung der versicherten Sache

§ 247 Basiszinssatz 

BGB

§ 215 Gerichtsstand

§ 97 Anzeige der Veräußerung

§ 96 Kündigung nach Veräußerung
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(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann
der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen.
Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu ver -
treten hat.

(2) Schadenersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubiger
nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen.

(3) Schadenersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den
zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 ver-
langen.

(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die nach
dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung in
Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leistung
sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren gleich.

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene
Zeit für die Leistung in der Weise be-stimmt ist, daß sie sich von dem
Ereignis an nach dem Kalender berechnen läßt,

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert,

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen
 Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist.

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt späte-stens in Verzug,
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang
einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies
gilt gegenüber dem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese
Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders hinge-
wiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung
oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht
Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der
Gegenleistung in Verzug.

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 

(1) Eine Geldschuld ist während des Verzuges zu verzinsen. Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist,
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über
dem Basiszinssatz.

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen
verlangen.

(4)  Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren oder
über die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienst-
leistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher
unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln
abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertragsschluss nicht im
Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- oder Dienst-
leistungssystems erfolgt. 

Finanzdienstleistungen im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen
sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung,
Versicherung, Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder
Zahlung.

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur Anbah-
nung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem Verbraucher
und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit
der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbesondere Briefe,
Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie Rundfunk, Tele- und
Mediendienste.

(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung auf
Verträge 

1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes),

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481),

§ 312b Fernabsatzverträge

§ 288 BGB Verzugszinsen

§ 286 Verzug des Schuldners

§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung,

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von ding -
lichen Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten
sowie über die Errichtung von Bauwerken,

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unter-
nehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert
werden,

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unter-
bringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken
sowie Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertrags-
schluss verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeit-
punkt oder innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu
erbringen,

7. die geschlossen werden

a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten
Geschäftsräumen oder

b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der
Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren
Benutzung zum Gegenstand haben.

(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit daran
anschließenden aufeinander folgenden Vorgängen oder eine daran
anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusammenhang
stehender Vorgänge der gleichen Art umfassen, finden die Vorschriften
über Fernabsatzverträge nur Anwendung auf die erste Vereinbarung.
2Wenn derartige Vorgänge ohne eine solche Vereinbarung aufeinan-
der folgen, gelten die Vorschriften über Informationspflichten des
Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch länger als ein
Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der nächste Vor-
gang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne von Satz 2.

(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben
unberührt.

Der allgemeine Gerichtsstand einer Person wird durch den Wohnsitz
bestimmt.

(1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen
sowie derjenigen Gesellschaften, Genossenschaften oder anderen Ver-
eine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmassen, die
als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als
Sitz gilt, wenn sich nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung
geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem
Gericht, in dessen Bezirk das Bergwerk liegt, Behörden, wenn sie als
solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten
Gerichtsstand ist ein durch Statut oder in anderer Weise besonders
geregelter Gerichtsstand zulässig.

Hat jemand zum Betrieb einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen
Gewerbes eine Niederlassung, von der aus unmittelbar Geschäfte geschlos-
sen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den Geschäfts -
betrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes 
erhoben werden, wo die Niederlassung sich befindet.

(1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Beste-
hen ist das Gericht des Ortes zuständig, an dem die streitige Verpflich-
tung zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit
nur, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des
Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehören,
 juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche
Sondervermögen sind.

§ 29 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes

§ 21 Besonderer Gerichtstand der Niederlassung

§ 17 Allgemeiner Gerichtsstand juristischer Personen

§ 13 Allgemeiner Gerichtsstand des Wohnsitzes

ZPO
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AXA Versicherung AG

VI  Vertragsinformationen

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln
Internet: www.AXA.de
Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Frank W. Keuper
Sitz der Gesellschaft: Köln
Handelsregister Köln HR B Nr. 21298

Der Name des Vermittlers befindet sich im Antrag oder im Angebot.

Die ladungsfähige Anschrift der AXA Versicherung AG ist unter Punkt 1 genannt.
Die Anschrift des Vermittlers der AXA, der dem Versicherungsnehmer gegenüber
tätig wird, befindet sich im Antrag oder im Angebot.

Die Hauptgeschäftstätigkeit der AXA Versicherung AG ist der Betrieb von Versiche-
rungsgeschäften.

Die zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn.

Ein Garantiefond ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus dem Antrag oder dem Angebot. Es gelten die
zu Vertragsbeginn gültigen und dem Versicherungsnehmer zuvor ausgehändigten
Versicherungsbedingungen.

Die Höhe der Prämie einschließlich der Steuer ist dem Antrag zu entnehmen, bzw.
dem Angebot und dem Versicherungsschein, welche dem Versicherungsnehmer
überreicht bzw. zugesandt werden.

Für Tätigkeiten, die über die gewöhnliche Verwaltung des Vertrages hinausgehen,
stellen wir Gebühren in Rechnung, insbesondere Gebühren für Mahnungen (zur
Zeit 5,– Euro), für Lastschriftrückläufer (zur Zeit 10,– Euro) und angemessene Ge-
schäftsgebühren bei Rücktritt vom Vertrag wegen Nichtzahlung des Erstbeitrages.
Hierzu verweisen wir auf § 39 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) in
Verbindung mit den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen.

Für einen Anruf bei unserem 24-Std.-Service: 0180 3 - 55 66 22 werden
9 Cent je angefangene Minute aus dem deutschen Festnetz berechnet, ggfs.
abweichender Mobilfunktarif.

Angaben zur Fälligkeit des Beitrags sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Be-
dingungen zu entnehmen. Der Versicherungsnehmer hat seine Pflicht zur Zahlung
des Beitrags erfüllt, wenn die Zahlung bei der AXA Versicherung AG eingegangen
ist. Das ist bei einer Überweisung der Zeitpunkt, zu dem der Beitrag auf dem Kon-
to der AXA Versicherung AG gutgeschrieben wird. Bei Zahlung im Wege des Last-
schrifteinzugsverfahrens ist zusätzlich die wirksame Belastung des Kontos des Versi-
cherungsnehmers erforderlich.

Die Zahlung ist rechtzeitig, wenn

– bei einem Überweisungsauftrag an die Bank des Versicherungsnehmers der
Beitrag innerhalb der Zahlungsfrist vom Konto des Versicherungsnehmers abge-
bucht wurde;

9. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und Erfüllung

8. Zusätzlich anfallende Kosten und/oder Gebühren

7. Gesamtpreis der Versicherung

6. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung

5. Garantiefonds

4. Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers und Anschrift
der zuständigen Aufsichtsbehörde

3. Ladungsfähige Anschriften des Vertragspartners/
Vermittlers

2. Weitere Ansprechpartner

1. Vertragspartner
– Einzahlungen auf das Konto der AXA Versicherung AG bei Bank oder Post inner-

halb der Zahlungsfrist vorgenommen werden.

Hat der Versicherungsnehmer der AXA Versicherung AG eine Lastschrifteinzugs-
ermächtigung erteilt, hat er lediglich dafür zu sorgen, dass der Beitrag zum Zeit-
punkt der Fälligkeit von seinem Konto abgebucht werden kann, also ausreichende
Kontodeckung besteht.

Sofern die AXA Versicherung AG die Gültigkeit von Informationen oder Angeboten
begrenzt hat, befindet sich dort ein entsprechender Hinweis. Im übrigen gelten die
Regelungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), insbesondere des § 147 BGB.
Danach kann der einem Abwesenden gemachte Antrag nur bis zu dem Zeitpunkt
angenommen werden, in welchem der Antragende den Eingang der Antwort un-
ter regelmäßigen Umständen erwarten darf.

Für die Unfallversicherung mit Beitragsrückzahlung gilt:

Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden,
da die Überschussentwicklung von den künftigen Kapitalerträgen und der Entwick-
lung der Kosten abhängig ist.

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsnehmer seine
Vertragserklärung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt des Versiche-
rungsscheins und der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen sowie der weiteren gesetzlich vorgeschriebenen Informatio-
nen widerruft. Bei einem vom Antrag des Versicherungsnehmers abweichenden
Versicherungsschein kommt der Versicherungsvertrag mit dem vom Antrag abwei-
chenden Inhalt zustande, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines
Monats nach Zugang des Versicherungsscheins in Textform widerspricht.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines
durch Zahlung des Erstbeitrages und der Versicherungsteuer, jedoch nicht vor dem
vereinbarten Zeitpunkt.

Sofern vereinbart gilt:

Wird der erste Beitrag erst nach diesem Zeitpunkt eingefordert, alsdann aber ohne
Verzug gezahlt, so beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten Zeit-
punkt.

Die Angaben zum Beginn der Versicherung ergeben sich im übrigen aus dem
Antrag oder dem Angebot sowie den dem Vertrag zugrunde liegenden Bedin-
gungen.

Eine Frist, während der der Versicherungsnehmer an seinen Antrag gebunden ist,
besteht nicht.

Der Versicherungsnehmer kann seine Vertragserklärung bis zum Ablauf von 2 Wo-
chen nach Zugang des Versicherungsscheins und der Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie der weiteren gesetz-
lich vorgeschriebenen Informationen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
per Fax oder E-Mail) widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die recht-
zeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

AXA Versicherung AG
Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln
Postanschrift: 51171 Köln

Sofern der in diesem Antrag genannte Versicherungsbeginn vor dem Ablauf der
Widerrufsfrist liegt, ist der Versicherungsnehmer damit einverstanden, dass der Ver-
sicherungsschutz beitragspflichtig vor Ablauf dieser Frist beginnt.

Widerrufsfolgen

Im Falle des Widerrufs steht der AXA Versicherung AG die anteilige Prämie für den
Zeitraum vom Versicherungsbeginn bis zum Zugang der Widerrufserklärung bei
der AXA Versicherung AG zu. Eine etwaig darüber hinaus geleistete Prämie wird
dem Versicherungsnehmer erstattet.

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus dem Antrag, dem Angebot oder aus dem
Versicherungsschein.

14. Laufzeit

13. Widerrufsrecht

12. Angaben zum Vertragsabschluss, zum Beginn der
Versicherung und des Versicherungsschutzes sowie
zur Antragsfrist

11. Spezielle Risiken

10. Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung
gestellten Informationen bzw. der Gültigkeit befris-
teter Angebote
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Wenn der Versicherungsnehmer den Erstbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig zahlt,
ist der Versicherer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wenn der Versiche-
rungsnehmer seine vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, kann der Versicherer
ebenfalls vom Vertrag zurücktreten oder kündigen.

Der Vertrag kann von beiden Seiten zum vereinbarten Ablauf und nach Eintritt
eines Versicherungsfalles gekündigt werden. Der Versicherungsvertrag kann außer-
dem von beiden Seiten (Erwerber und Versicherer) im Fall der Veräußerung der
versicherten Sachen gekündigt werden.

Erhöht der Versicherer auf Grund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass
sich der Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, kann der Versi-
cherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung
des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Erhöhung, kündigen.

Der Versicherer kann außerdem bei Zahlungsverzug mit einem Folgebeitrag und
bei Insolvenz des Versicherungsnehmers kündigen. Unrichtige Angaben zu den
Tarifmerkmalen können zu Vertragsstrafen führen.

Weitere Einzelheiten, insbesondere zu den Kündigungsfristen und etwaigen Ver-
tragsstrafen, sind den dem Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen zu entneh-
men.

Den vorvertraglichen Beziehungen liegt deutsches Recht zugrunde.

Anwendbares Recht

Auf den Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland (deutsches
Recht) Anwendung.

Zuständiges Gericht

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstän-
de der Bundesrepublik Deutschland. Verlegt der Versicherungsnehmer nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Gel-
tungsbereich des Versicherungsvertragsgesetzes oder ist sein Wohnsitz, Sitz oder
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das
Gericht am Sitz des Versicherers zuständig.

Andere nach dem deutschen Recht begründete Gerichtsstände werden durch
diese Vereinbarungen nicht ausgeschlossen.

Alle Vertragsbedingungen und die vorliegenden Vertragsinformationen werden in
deutscher Sprache mitgeteilt. Während der Laufzeit dieses Vertrages wird in
Deutsch kommuniziert.

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen der AXA Versicherung AG
nicht einverstanden sein, besteht die Möglichkeit zur außergerichtlichen Streitbeile-
gung, den Versicherungsombudsmann als einen unabhängigen und neutralen
Schlichter anzurufen:

„Versicherungsombudsmann e.V.“
Postfach 080632, 10006 Berlin
Tel.: 0180 4 - 22 44 24, Fax 0180 4 - 22 44 25, für 20 Cent je Anruf/Fax je ange-
fangene Minute aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichender Mobilfunktarif

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
Internet: www.versicherungsombudsmann.de

Das Schlichtungsverfahren ist bis zu einem Beschwerdewert von 50.000,– Euro
möglich und kostenfrei.

Der Beschwerdegegenstand darf noch nicht bei Gericht anhängig sein.

Sollte der Versicherungsnehmer mit Entscheidungen des Versicherers nicht einver-
standen sein, besteht die Möglichkeit bei der unter Ziffer 4 genannten Aufsichts-
behörde Beschwerde einzulegen.

20. Möglichkeit einer Beschwerde bei der unter Ziffer 4
genannten Aufsichtsbehörde

19. Außergerichtliche Beschwerde und Rechtsbehelfs-
verfahren

18. Maßgebliche Vertragssprache

17. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

16. Angabe des Rechts, welches der Versicherer
bei der Vertragsanbahnung der Beziehung
zum Versicherungsnehmer zugrunde legt

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbeson-
dere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen
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